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Gemeinde Beldorf 
 

 

Beldorf, 26.02.2024 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Beldorf ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, dem 07.03.2024, um 19:30 Uhr, 

im Bürgerhaus ´Ole School´, Dorfstraße 60, 25557 Beldorf 
 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Forderungspapier zum Fährbetrieb auf dem Nord-Ostsee-Kanal 
 

 

 

8 Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Beldorf 
 

 

 

9 Wahl von stellvertretenden Ausschussmitgliedern 
 

 

 

10 Tourismusentwicklungskonzept des Mittelholstein Tourismus e.V. 
 

 

 

11 Wegeangelegenheiten 
 

 

 

12 Feuerwehrangelegenheiten - Anschaffung und Einbau von Löschtanks 
 

 

 

13 Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung einer neuen Küche für 
das Bürgerhaus 'Ole School' 
 

 

 

14 Beratung und Beschlussfassung über den Ausschluss der Öffentlichkeit 
 

 

 

15 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

16 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
gez. Jens Beckmann 
Bürgermeister 

 



141 
 
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
 

Bekanntmachung 
über die Möglichkeit auf Speicherung von Übermittlungssperren 

 
Die Meldebehörde weist darauf hin, dass jede meldepflichtige Person ein Recht auf kostenfreie Speicherung 
von Übermittlungssperren bei der Meldebehörde hat. 
Sofern Sie gegen die Übermittlung Widerspruch erheben, gilt dieser jeweils bis zum Widerruf. 
 
Im Einzelnen besteht die Möglichkeit zur Speicherung folgender Übermittlungssperren: 
 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft durch 
den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 
 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Ab-
satz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft.  
Diese Zweck-bindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.  
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandats-
träger, Presse oder Rundfunk 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubi-
läen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 
 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder 
folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und 
Abstimmungen 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die 
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in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und 
hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder  
zu vernichten. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr 
 
Nach § 58b SG können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflich-
ten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von 
Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 SG jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 
1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 
 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buch-
form) verwendet werden. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Entsprechende Anträge zur Speicherung von Übermittlungssperren erhalten Sie 
in den Bürgerbüros des Amtes Mittelholstein oder zum Download auf der Homepage  
www.amt-mittelholstein.de. 
 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrag 
 
gez. Petra Hammerich 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
 

Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
für die Gemeinde Hohenwestedt 
 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Hohenwestedt „Gewerbegebiet an der B 77 / B 430“ für das Gebiet südlich der Bundesstraße 
B 430, westlich der Itzehoer Straße (B 77) und nördlich der Straße Glüsing-Sohrheide 
 
Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein in Kiel 
hat die von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 10.10.2023 beschlossene 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohenwestedt für das Gebiet südlich der Bundesstraße B 430, 
westlich der Itzehoer Straße (B 77) und nördlich der Straße Glüsing-Sohrheide mit Bescheid vom 
17.01.2024 Az.: IV 525-512.111-58.077 (8. Ä) nach § 6 Abs. 1 des Baugesetzbuches mit Hinweisen 
genehmigt. 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Alle Interessierten können die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes, die Begründung mit Umwelt-
bericht und die zusammenfassende Erklärung von diesem Tage an im Amtsgebäude des Amtes Mittel-
holstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 17, während der Öffnungszeiten für den Publi-
kumsverkehr oder nach vorheriger Terminabsprache (Telefon 04871 36-0 oder per E-Mail info@amt-
mittelholstein.de), einsehen und über deren Inhalt Auskunft erhalten. 
 
Zusätzlich ist der Inhalt dieser Bekanntmachung und die vorstehenden Unterlagen im Internet unter der 
Adresse https://www.amt-mittelholstein.de eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2, 2a BauGB bezeichneten Vorschriften werden unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber dem 
Amt geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen 
Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
 
Hohenwestedt, den 27.02.2024 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
 
Im Auftrag 
 
gez. Janine Heitmann-Rohweder  
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